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Vereinbarung betreffend Taxpunktwert für ambulante physiotherapeutische 
Leistungen im Kanton Basel-Stadt zwischen physioswiss und den von ta-
rifsuisse ag vertretenen Versicherern vom 13. November 2017; Antrag auf 
Vertragsgenehmigung  P180038 
 

 
 
 

 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt die Vereinbarung betreffend Taxpunkt-
wert für ambulante physiotherapeutische Leistungen im Kanton Basel-
Stadt zwischen physioswiss und den von tarifsuisse ag vertretenen Ver-
sicherern vom 13. November 2017 rückwirkend per 1. Oktober 2016. 

2. Das mit Schreiben vom 31. August 2017 eröffnete Tarifvertragsverlän-
gerungsverfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. 

3. Die Verfahrenskosten betragen pro Parteiseite des zu genehmigenden 
Tarifvertrages Fr. 75. 

 
 

Begründung 
Das Gesundheitsdepartement hat die Vereinbarung betreffend Taxpunktwert 
für ambulante physiotherapeutische Leistungen im Kanton Basel-Stadt zwi-
schen physioswiss und den von tarifsuisse ag vertretenen Versicherern vom 
13. November 2017 geprüft und diese als rechtmässig, wirtschaftlich und mit 
dem Gebot der Billigkeit übereinstimmend beurteilt. Folglich hat der gemäss 
Art. 46 Abs. 4 KVG zuständige Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt diese 
genehmigt. 
 

                                                                                            
 


